
aus Arbeitgebersicht
Einkommensteuer

Umsatzsteuer

aus Arbeitnehmersicht
Lohnsteuer

Sozialversicherung
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Anwendungsbereich

Bewirtung

Definition

Bewirtender

Bewirteter

Bewirtungskosten

Veranlassung

siehe eine

der nächsten

Seiten

Nachweispflichten

siehe eine

der nächsten

Seiten

Aufzeichnungspflichten

siehe eine

der nächsten

Seiten

Bewirtungskosten durch Arbeitnehmer

siehe eine

der nächsten

Seiten

Rechtsfolgen

wenn ...
als Aufwand gebucht

bzw. als Betriebsausgabe angesetzt

dann ...

bei Bilanzierenden
außerbilanzielle

Hinzurechnung

bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern

außerhalb

der Gewinnermittlung

hinzurechnen
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wichtig

geschäftliche Veranlassung und

betriebliche Veranlassung

sind unterschiedlich

Anwendungsfall

lediglich

Bewirtung von

Arbeitnehmern

des bewirtenden 

Unternehmens

Rechtsfolge

Bewirtungsaufwand

ist voll

abzugsfähig

Beispiel

Schulungsveranstaltung ...
selbständiger

Geschäftspartner

und zwar ...

Verköstigung ist in

Schulungsveranstaltung 

eingebunden,

konkret also untergeordnet

Rechtsfolge

Bewirtungsaufwand

ist zu 30 % dann

nicht abzugsfähig
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speziell
die Frage des

Vorsteuerabzugs

betrieblicher Anlass

Abzug möglich ...

als Betriebsausgabe

als Vorsteuer

geschäftlicher Anlass

Aufwendungen unangemessen
kein Betriebsausgabenabzug

kein Vorsteuerabzug

Aufwendungen angemessen

Betriebsausgabenabzug 
in Höhe von 30 %

lediglich möglich

Vorsteuerabzug
in voller Höhe

möglich
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in überwiegend betrieblichem Interesse?

Beispiele

Rechtsfolge

sie sind

nicht Teil 

des Arbeitslohns

Bewirtung während Auswärtstätigkeit

also mittelbare Bewirtung
also nicht in betriebseigener Kantine, 

sondern in fremder Gaststätte

Prinzip

Kürzung der Verpflegungspauschbeträge

statt

Vorteilsbesteuerung

Abgrenzungskriterien der LStR

übliche Arbeitnehmerbewirtung

Definition

anteiliger Bruttobetrag sämtl. 

Speisen und Getränke

während der Bewirtung

höchstens 60 €

Verfahren

Kürzung der Verpflegungspauschale

siehe eine

der nächsten

Seiten

Vorteilsbesteuerung

siehe eine

der nächsten

Seiten

Bescheinigung
mit Großbuchstaben M

wo?
im Lohnkonto

in elektronischer Lohnsteuerbescheinigung

Belohnungsessen

Definition

anteiliger Bruttobetrag sämtlicher

Speisen und Getränke

während der Bewirtung

mehr als 60 €

Verfahren

siehe eine

der nächsten

Seiten

doppelte Haushaltsführung

siehe eine

der nächsten

Seiten
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es gilt

sehr wohl Besteuerung

des geldwerten Vorteils

beim Arbeitnehmer

in Höhe

des amtlichen Sachbezugswerts

Frühstück
2 €

für 2023

Mittagessen
3,80 €

für 2023

Abendessen
3,80 €

für 2023

wenn 

dem Grunde nach

eine Verpflegungspauschale

nicht (!)

als Werbungskosten

vom Arbeitnehmer

geltend gemacht

werden kann

nämlich weil

die 8-Stunden-Grenze nicht erreicht wird oder

keine Reisekostenaufzeichnungen

bzgl. der Abwesenheitszeiten 

geführt werden

Pauschalbesteuerung möglich

Höhe
mit Pauschsteuersatz

von 25 %

Alternativen

Pauschbesteuerung durchgeführt
Sachbezugswertbesteuerung mit 25 %

keine Beiträge zur Sozialversicherung

Pauschbesteuerung nicht durchgeführt

individueller Lohnsteuerabzug beim Arbeitnehmer

Sachleistung ist dann 

sozialversicherungspflichtiges Entgelt
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